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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
des Wirtschaftsbetriebs Hagen (WBH) -Anstalt des öffentlichen 

Rechts der Stadt Hagen 

Jahresabschluss der Anstalt des öffentlichen Rechts 
Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) 
 

Der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung vom 25.06.20202 den 
Jahresabschluss des Wirtschaftsbetriebes Hagen WBH für das 
Geschäftsjahr 2019 mit einer Bilanzsumme von 394.218.509,08 Euro 
und einem Jahresüberschuss in Höhe von 8.423.263,37 Euro fest-
gestellt. Der Gewinn des Jahres 2019 in Höhe von 8.423.263,37 Euro 
wird wie folgt verwendet: 

1. ein Teilbetrag in Höhe von 2.000.000,00 € wird der zweck-
gebundenen Rücklage und damit der HEG als Kapitalrück-
lage zum Erwerb weiterer Problemimmobilien zugeführt, 

2. ein Teilbetrag in Höhe von 6.423.263,37 € wird an die Stadt 
Hagen ausgeschüttet. 

Darüber hinaus wird ein Teilbetrag in Höhe von 353.652,06 € aus der 
allgemeinen Rücklage an die Stadt Hagen ausgeschüttet. 
 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 des 
Wirtschaftsbetriebes Hagen AöR (WBH) beauftragte Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft EversheimStuible Treuberater GmbH in Düsseldorf 
hat am 22. Mai 2020 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.  
 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir den 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt: 
 

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 

An den Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR, Hagen 
 

Prüfungsurteile 
 

Wir haben den Jahresabschluss des Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR, 
Hagen, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Wirtschaftsbetrieb 
Hagen AöR für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2019 geprüft. 
 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent-
lichen Belangen den Vorschriften der Kommunalunter-
nehmensverordnung des Bundeslandes Nordrhein- 
Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Anstalt zum 31. Dezember 
2019 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. 
Januar bis zum 31. Dezember 2019 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Anstalt. In allen wesent-
lichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Kommunal-
unternehmensverordnung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu 
keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 

Grundlage für die Prüfungsurteile 
 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 114a Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Ver-
antwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungs-
vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Anstalt 
unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforde-
rungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 
zu dienen. 
 

Verantwortung des Vorstands und des Verwaltungsrats für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht 
 

Der Vorstand ist verantwortlich für die Aufstellung des 
Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Kommunalunternehmens-
verordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den ein-
schlägigen deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt vermittelt. Ferner ist 
der Vorstand verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – 
beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit der Anstalt zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, 
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, 
sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen. 
 

Außerdem ist der Vorstand verantwortlich für die Aufstellung des 
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Anstalt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Kommunal-
unternehmensverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 
i.V.m. den einschlägigen deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner ist der Vorstand verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig er-
achtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung 
mit den anzuwendenden Vorschriften der Kommunalunternehmens-
verordnung des Bundeslandes Nordrhein- Westfalen i.V.m. den ein-
schlägigen deutschen handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, 
und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können. 
 

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses der Anstalt zur Aufstellung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts. 
 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts 
 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob 
der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den Vorschriften der Kommunalunternehmens-
verordnung des Bundeslandes Nordrhein- Westfalen i.V.m. den ein-
schlägigen deutschen handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine 
Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 
114a Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
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geführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – 
beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 
als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zu-
sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-
keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu 
planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme der Anstalt abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand 
angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die 
Vertretbarkeit der von dem Vorstand dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des 
von dem Vorstand angewandten Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, 
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Anstalt zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil 
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 
der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungs-
vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-
nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass 
die Anstalt ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den 
Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Anstalt vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem Vorstand 
dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-
weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts-
orientierten Angaben von dem Vorstand zugrunde gelegten 
bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sach-
gerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 

erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter 
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im 
internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
 

Düsseldorf, den 22. Mai 2020 
     EversheimStuible Treuberater GmbH 
                Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
                 Steuerberatungsgesellschaft 
    
        Faasch 

Wirtschaftsprüfer 
       Fuchs 

Wirtschaftsprüfer 
 

Die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des 
Ergebnisses sowie das Ergebnis des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes werden hiermit öffentlich bekanntgemacht. Der Jahres-
abschluss und der Lagebericht liegen bei dem Wirtschaftsbetrieb 
Hagen WBH, Dienstgebäude Eilper Str. 132-136, 58091 Hagen, 
Gebäude A, 3. Etage, Zimmer 5, während der Öffnungszeiten zur 
Einsichtnahme aus. 
 

Hagen, 23.07.2020                     Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR 
                                                                   Der Vorstand 
                                              Henning Keune         Hans-Joachim Bihs 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
Für Anita Ksiazkiewicz, letzte bekannte Anschrift ist nicht  bekannt, liegt 
im Fachbereich Finanzen und Controlling, Bereich Steuern, Rathaus I, 
Rathausstr.11, 58095 Hagen, Zimmer C. 1319, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
 

Gewerbesteuerbescheid vom 31.07.2020 für die Gewerbesteuerveran-
lagungen  2009, 2010, 2011, 2012, 2013 und 2014 
Bescheid der Stadt Hagen, Fachbereich Finanzen und Controlling, 
Bereich Steuern, Rathaus I, Rathausstr.11, 58095 Hagen,  
Geschäftszeichen: 20/200 
Kassenzeichen: 1001.1001829.5 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 15.45 Uhr und 
Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr  in Empfang genommen werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 

Das Schriftstück gilt gem. §§ 122 Absätze 3 und 4 der Abgabenordnung 
(AO) vom 01.10.2002 (BGBl. I S.3866, ber. I 2003 S.61) in der zurzeit 
gültigen Fassung in Verbindung mit §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/ Veröffentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist/ sind. 
 

Hagen, 28.07.2020                           Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
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Aktuelle Ausschreibungen auf dem Vergabesatellit Metropole Ruhr 
(http://www.vergabe.metropoleruhr.de) 
                                                                                               

Deckenerneuerung Saarlandstraße 

Typ: VOB/A Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 29.07.2020 

Ausschreibende Stelle: Stadt Hagen - Vergabestelle Bauprojekte 

Ausschreibungs-ID: CXTJYY6YYHU 

 

Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr der Stadt Hagen 

Typ: VgV Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 06.08.2020 

Ausschreibende Stelle: Stadt Hagen - Vergabe, Beschaffung 

Ausschreibungs-ID: CXTJYYRYYRG 

 

Amphibienschutz Helfer Straße 

Typ: VOB/A Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 12.08.2020 

Ausschreibende Stelle: Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR 

Ausschreibungs-ID: CXTJYY6YYHQ 

 

Erneuerung diverser Kopfbalken und Geländer der Elseyer 
Straße 

Typ: VOB/A Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 20.08.2020 

Ausschreibende Stelle: Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR 

Ausschreibungs-ID: CXTJYY6YYH8 

 

Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen für die Feuerwehr 

Hagen 

Typ: UVgO Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 06.08.2020 

Ausschreibende Stelle: Stadt Hagen - Vergabe, Beschaffung 

Ausschreibungs-ID: CXTJYYRYYRK 

 

Verlängerung der Lizenzen für die Virtualisierungsumgebung 

Typ: VgV Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 31.08.2020 

Ausschreibende Stelle: Stadt Hagen - FB15- 

Ausschreibungs-ID: CXTJYYDYRH4 

 

Beschaffung eines LKW - Pritschenwagen 

Typ: UVgO Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 24.08.2020 

Ausschreibende Stelle: Stadt Hagen - Vergabe, Beschaffung 

Ausschreibungs-ID: CXTJYYRYYRS 
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